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1. Entscheidungen des Gerichtshofs 
 der Europäischen Union

Zur europarechtswidrigen Beschrän-
kung der Anwendbarkeit des § 264 
HGB auf Tochtergesellschaften einer 
inländischen Muttergesellschaft 
(§§ 264 Abs. 3, 290 Abs. 1 HGB)

Artikel 57 der Vierten Richtlinie 78 / 660 /  
EWG des Rates vom 25. Juli 1978 auf-
grund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe 
g) des Vertrages über den Jahresabschluss 

von Gesellschaften bestimmter Rechts-
formen in der durch die Richtlinie 2006 / 
46 / EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 14. Juni 2006 geänderten 
Fassung ist dahin auszulegen, dass er einer 
Regelung eines Mitgliedstaats entgegen-
steht, die ein dem Recht dieses Mitglied-
staats unterliegendes Tochterunternehmen 
nur dann von den Bestimmungen der 
Richtlinie 78 / 660 über den Inhalt, die 

Prüfung und die Offenlegung des  
Jahresabschlusses befreit, wenn das 
Mutterunternehmen ebenfalls dem 
Recht dieses Mitgliedstaats unterliegt.

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zum Urteil vom 6. Februar 2014 – 
Rechtssachen C-528 / 12 

2. Entscheidungen des II. Zivilsenats
GmbH: Zur wirtschaftlichen  
Neugründung in der Liquidation 
(§ 60 GmbHG)

Die Grundsätze der wirtschaftlichen 
Neugründung finden auch in der Liqui-
dation der Gesellschaft Anwendung.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 10. Dezember 2013 2013 –  
II ZR 53 / 12 

GmbH: Zur Einreichung einer Gesell-
schafterliste zum Handelsregister 
durch einen Notar mit Sitz in Basel 
(§§ 16, 40 GmbHG)

a)  Das Registergericht darf eine zum 
Handelsregister eingereichte Gesell-
schafterliste nicht schon deshalb  
zurückweisen, weil sie von einem 

Notar mit Sitz in Basel / Schweiz  
eingereicht worden ist.

b)  Eine nach dem GmbHG erforderliche 
Beurkundung kann auch nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes zur Moder-
nisierung des GmbH-Rechts und zur 
Bekämpfung von Missbräuchen  
(MoMiG) durch einen ausländischen 

Notar vorgenommen werden, sofern 
die ausländische Beurkundung der 
deutschen gleichwertig ist (Fortführung 
von BGH, Beschluss vom 16. Februar 
1981 II ZB 8 / 80, BGHZ 80, 76).

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Beschluss vom 17. Dezember 2013 –  
II ZB 6 / 13 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147505&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=75773
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147505&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=75773
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c78a64d7f939d1fb9b47cdeac61583e6&nr=66805&pos=4&anz=101
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d0037bf82ed036d4767e2df07e4fa4bd&nr=66653&pos=0&anz=22


3
3 | Update BGH-Rechtsprechung zum Gesellschaftsrecht

Impressum

Das Update BGH-Rechtsprechung zum 
Gesellschaftsrecht wird verlegt von 

CMS Hasche Sigle
Partnerschaft von Rechtsanwälten  
und Steuerberatern mbB

CMS Hasche Sigle
Lennéstraße 7  |  10785 Berlin

Verantwortlich für die fachliche 
Koordination: Dr. Jan Schepke
CMS Hasche Sigle
Stadthausbrücke 1–3  |  20355 Hamburg

KG: Zur Ermittlung des Schadens eines 
Anlegers bei Haftung der Gründungs-
gesellschafter eines Immobilienfonds 
(§§ 21, 9 EStG, § 1 FördG, § 255 HGB)

a)  Auf einen Schadensersatzanspruch 
eines Anlegers gegen die Gründungs-
gesellschafter eines Immobilienfonds 

sind Steuervorteile des Anlegers, die 
sich aus der Berücksichtigung von 
Werbungskosten ergeben, grundsätz-
lich nicht schadensmindernd anzurech-
nen, weil die Ersatzleistung im Umfang 
der zuvor geltend gemachten Wer-
bungskosten zu versteuern ist.

 

b)  Das gilt auch für Sonderabschreibun-
gen nach dem Fördergebietsgesetz.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 11. Februar 2014 – II ZR 
276 / 12 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=73cb8f4a5c6a1782bbbbbaefa5ea6b1d&nr=66904&pos=0&anz=3
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CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Mehr als 600 
Anwälte sind in acht wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands sowie in Brüssel, Moskau und  
Shanghai für unsere Mandanten tätig. CMS Hasche Sigle ist Mitglied der CMS Legal Services EEIG,  
einer europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung zur Koordinierung von unabhängigen 
Anwaltssozietäten. CMS Legal Services EEIG ist nicht für Mandanten tätig. Derartige Leistungen  
werden ausschließlich von den Mitgliedssozietäten in den jeweiligen Ländern erbracht. CMS EEIG  
und deren Mitgliedssozietäten sind rechtlich eigenständige und unabhängige Einheiten. Keine
dieser Einheiten ist dazu berechtigt, im Namen einer anderen Verpflichtungen einzugehen.
CMS EEIG und die einzelnen Mitgliedssozietäten haften jeweils ausschließlich für eigene 
Handlungen und Unterlassungen. Der Markenname „CMS“ und die Bezeichnung „Sozietät“
können sich auf einzelne oder alle Mitgliedssozietäten oder deren Büros beziehen.
www.cmslegal.com

CMS-Standorte:
Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bratislava, Bristol, Brüssel,
Budapest, Bukarest, Casablanca, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt / Main, Genf, Hamburg,
Istanbul, Kiew, Köln, Leipzig, Lissabon, Ljubljana, London, Luxemburg, Lyon, Madrid, Mailand,
Mexiko-Stadt, Moskau, München, Paris, Peking, Prag, Rio de Janeiro, Rom, Sarajevo, Sevilla,
Shanghai, Sofia, Straßburg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Warschau, Wien, Zagreb und Zürich.

CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB,  
Sitz: Berlin, (AG Charlottenburg, PR 316 B), Liste der Partner: s. Website. 
www.cms-hs.com


